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Wie wäre es denn, wenn du überhaupt mal abwartest, ob du die Stelle überhaupt bekommst?
Wenn nicht, dann haben sich alle Fragen eh erledigt.
Oder ist es so sicher, dass du die Stelle bekommst, weil sie für dich ausgeschrieben wurde?
Solltest du die Stelle doch bekommen, werden sie dir schon sagen, ob du die Vertretungsstelle
noch antreten musst oder nicht. DAs Schulamt, oder die Schule wird dann wohl auch wissen,
wie es rechtlich aussieht, wenn dir die Antworten hier nicht reichen. Vielleicht wird du auch mit
dem Vertretungsvertrag direkt an der neuen Schule eingesetzt. Willst du dann auch sagen:
Nee, ich will noch 2 Wochen warten, um mich vorzubereiten?

1
https://www.lehrerforen.de/thread/41024-nrw-einstellung-k%C3%BCndigungsrecht-
vertretungsstelle/?postID=369360#post369360

https://www.lehrerforen.de/thread/41024-nrw-einstellung-k%C3%BCndigungsrecht-vertretungsstelle/?postID=369360#post369360
https://www.lehrerforen.de/thread/41024-nrw-einstellung-k%C3%BCndigungsrecht-vertretungsstelle/?postID=369360#post369360

